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FAQ zur Afrikanischen Schweinepest 

1. Darf ich meine Schweine jetzt noch zum 

Schlachten bringen?  

Das kommt darauf an in welchem Gebiet sie sich 

befinden. Befinden sie und der Schlachtbetrieb 

sich nicht innerhalb eines Restriktionsgebietes 

bestehen für sie erstmal keine Einschränkungen. 

Anders ist es in Restriktionsgebieten. Aus gefähr-

deten Gebieten dürfen Schweine grundsätzlich 

nicht in das sonstige Inland verbracht werden. 

Außerdem dürfen Schweine aus einem Betrieb, 

der in einem gefährdeten Gebiet liegt, nicht in 

eine Schlachtstätte, die in einem gefährdeten Ge-

biet liegt, verbracht werden. Ausnahmen davon 

sind teilweise möglich. Sie hängen von den Rest-

riktionsgebieten, der Tierkategorie und den Ziel-

gebieten ab. Eine detaillierte Tabelle mit allen Va-

rianten enthält der Rahmenplan Afrikanische 

Schweinepest des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Umwelt und Verbraucherschutz. Link? 

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen für die 

innerstaatlichen Verbringungsverbote aus ge-

fährdeten Gebieten genehmigen, wenn: 

A. (§ 14f Absatz 2) 

 Die Schweine wurden seit ihrer Geburt oder 

mindestens 30 Tage vor der Verbringung in 

dem Betrieb gehalten und innerhalb von 30 

Tagen vor der Verbringung wurden keine 

Schweine aus einem gefährdeten Gebiet ein-

gestellt 

und 

• die Schweine wurden innerhalb von 7 Tagen 

vor der Verbringung virologisch und innerhalb 

von 24 Stunden klinisch auf ASP untersucht 

(nach strengen Vorgaben der Entscheidung 

2003/422/EG). 

oder 

• die Schweine wurden mindestens 2x jährlich 

im Abstand von mindestens 4 Monaten von 

der zuständigen Behörde klinisch untersucht 

und mindestens die ersten beiden in jeder Ka-

lenderwoche verendeten Schweine (älter 60 

Tage) wurden virologisch getestet.  

 

B. (§ 14f Absatz 3) – gilt ausschließlich für die 

Verbringung unmittelbar zur Schlachtung 

• Die Schweine wurden seit ihrer Geburt oder 

mindestens 30 Tage vor der Verbringung in 

dem Betrieb gehalten sowie die über 4 Mo-

nate alten Tiere klinisch untersucht. Diese Un-

tersuchungen unterliegen strengen Vorgaben 

der Entscheidung 2003/422/EG, dazu gehören 

auch serologische oder virologische Tests nach 

der Schlachtung.  

oder 

• die Tiere wurden innerhalb von 7 Tagen vor 

der Verbringung anhand einer Stichprobe viro-

logisch getestet und innerhalb von 24 Stunden 

vor der Verbringung klinisch untersucht. 

oder 

• die Tiere stammen aus einem Betrieb, in dem 

die Schweine behördlich mindestens 2x jähr-

lich im Abstand von mindestens 4 Monate kli-

nisch untersucht und die ersten beiden in je-

der KW verendeten Schweine (älter 60 Tage) 

virologisch getestet wurden. 

Zwischenhalte sind ausgeschlossen und die 

Transporte anzuzeigen. 

 

Auch für die innergemeinschaftliche Verbringung 

besteht die Möglichkeit von Ausnahmen, wenn 

das Drittland zustimmt. Dabei wird zwischen Tie-

ren unterschieden, die aus gefährdeten Gebieten 

oder Pufferzonen stammen. Außerdem müssen 

die Transitländer zustimmen.  
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2. Ich halte Rinder oder Rinder und Schweine. 

Darf ich meine Milch noch abliefern und 

meine Kälber noch verkaufen? 

 Milcherzeuger müssen - auch innerhalb von 

Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet, die im 

Rahmen eines Ausbruchs von ASP beim Haus-

schwein festgelegt werden würden - grund-

sätzlich nicht mit Einschränkungen rechnen. 

Für die Milchabholung aus einem Ausbruchs-

betrieb mit gemischter Tierhaltung gelten 

aber die Regelungen der Schweinepest-Ver-

ordnung. Die gibt vor, dass Transportmittel 

(hier z.B. Milchsammelwagen) nur mit schrift-

licher Genehmigung der zuständigen Behörde 

in den oder aus dem Verdachts- bzw. Aus-

bruchsbetrieb gefahren werden dürfen. Vor 

dem Verlassen des Betriebes muss eine Reini-

gung und Desinfektion erfolgen. Liegt ein rei-

ner Milchviehbetrieb im Sperrbezirk, so unter-

liegt die Milchabholung keiner Restriktion. 
(Quelle: Rahmenplan Afrikanische Schweinepest) 

 

3. Wenn mein Bestand gekeult wird, wer in wel-

cher Höher entschädigt mir den Ausfall? 

 Grundsätzlich ist eine Entschädigung aufgrund 

eines Seuchenausbruchs über die Tierseu-

chenkasse abgedeckt. Die Höhe der Zahlungen 

richtet sich nach den jeweiligen Satzungen der 

TSKs. Meist beziehen sich die Erstattungen auf 

den reinen Tierwert. Über dies hinaus gibt es 

Versicherungen, die z.B. Umsatzeinbußen o-

der Kosten für Reinigungs- und Desinfektions-

maßnahmen übernehmen. Setzen Sie sich di-

rekt mit der Tierseuchenkasse und/oder ihrem 

privaten Versicherer in Verbindung. Nicht ver-

sicherbar ist der generelle Preisverfall von 

Schweinen oder Schweinefleisch bei einem 

Seuchenausbruch. 

 Nach § 14d Absatz 5a Nummer 1 der Schwei-
nepest-Verordnung (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBl. I S. 
1605), die durch Artikel 1a der Verordnung 
vom 16. Juli 2020 (BGBl. I S. 1700) geändert 
worden ist) kann die zuständige Behörde für 

das gefährdete Gebiet (Gebiet, das von der zu-
ständigen Behörde um die Abschuss- oder 
Fundstelle eines auf das Virus der Afrikani-
schen Schweinepest positiv untersuchten 
Wildschweins festgelegt wird), soweit es aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung erfor-
derlich ist, unter anderem die Nutzung land-
wirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Flä-
chen für längstens sechs Monate beschränken 
oder verbieten. Die Anordnung einer solchen 
Beschränkung oder eines solchen Verbots 
kann erneut getroffen werden. Ein von einem 
solchen Verbot oder einer solchen Beschrän-
kung betroffener Eigentümer oder Besitzer ei-
nes landwirtschaftlichen oder forstwirtschaft-
lichen Grundstückes kann für den ihm hier-
durch entstehenden Aufwand oder Schaden 
Ersatz nach den jeweiligen landesrechtlichen 
Vorschriften über die Inanspruchnahme als 
Nichtstörer (Inanspruchnahme als nicht ver-
antwortliche Person) verlangen (vgl. § 6 Ab-
satz 8 Satz 1 Nummer 1 des Tiergesundheits-
gesetzes).  

 

 Führen Beschränkungen des Eigentums in 

Folge von solchen Maßnahmen im Einzelfall zu 

einer unzumutbaren Belastung, der nicht 

durch andere Maßnahmen, insbesondere die 

Gewährung einer Ausnahme, abgeholfen wer-

den kann, ist nach § 39a Absatz 1 des Tier-

gesundheitsgesetzes (TierGesG) eine ange-

messene Entschädigung zu leisten, soweit der 

Berechtigte nicht Ersatz nach § 6 Absatz 8 Tier-

GesG zu erlangen vermag. Das Nähere der Ent-

schädigung richten sich nach Landesrecht (!) 

(§ 39a Absatz 2 TierGesG). 

 

4. Welche besonderen Schutzmaßnahmen 

sollte ich ergreifen, um einen ASP Eintrag in 

meinen Bestand zu verhindern?  

Abriegeln des Betriebsgeländes. Den Zugang von 

Wildtieren verhindern. 

 Reinigen und desinfizieren Sie Fahrzeuge und 

sonstige Materialien regelmäßig 

 keine betriebsfremden Personen auf das Ge-

lände oder in die Ställe lassen 

 Schwarz-Weiß-Prinzip beachten 
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 Bringe Sie Schilder an, die die Biosicherheits-

maßnahmen unterstützen (Verweis auf un-

sere Tafeln) 

 Richten Sie Hygieneschleusen ein und/oder 

überprüfen sie die Bestehenden auf ihre Funk-

tion 

 Weitere Details finden Sie in der Checkliste 

des Friedrich-Loeffler-Institutes Checkliste-

ASP oder der ASP-Risikoampel der Uni Vechta   

 

5. Darf mein Futtermittelhändler den Betrieb 

noch beliefern? 

 Es kommt darauf an, ob sie sich in einer Rest-

riktionszone befinden. Wenn nicht, dann 

sollte der Fahrer trotzdem entsprechende Hy-

gienemaßnahmen beachten. Der Personen- 

und Fahrzeugverkehr sollte auf das Notwen-

digste beschränkt werden. Kreuzende Wege 

sind zu vermeiden. Liegen Sie in einem Rest-

riktionsgebiet, dann ist der Personen- und 

Fahrzeugverkehr mit der örtlichen Behörde 

abzusprechen. Der Futtermittelhändler be-

kommt dann vermutlich ein paar Auflagen, die 

er beachten muss. 

 

6. Wie lange gelten die besonderen Schutzmaß-

nahmen und Zonen um den ASP Ausbruch? 

 Die zuständige Behörde hebt, im Falle eines 

ASP-Ausbruchs die Restriktionsgebiete frühes-

tens 6 Monate nach dem letzten Nachweis der 

ASP bei einem Wildschein wieder auf. Diese 

Frist kann auf 12 Monate verlängert werden, 

wenn zum Beispiel ein genehmigter Tilgungs-

plan vorliegt (§24 (5)). 

 Betriebe, die nach einem ASP-Ausbruch 

Schweine getötet oder unschädlich beseitigt 

haben, dürfen erst nach offizieller Freigabe 

(Erlöschen der ASP) wiederbelegt werden 

(§24a (4)).  

 

7. Dürfen Hausschweine in den Schutzzonen 

transportiert werden? 

 Innerhalb der Pufferzone und aus der Puffer-

zone heraus in freie Gebiete ist dies ohne Auf-

lagen möglich. Schlachtschweine aus der Puf-

ferzone in gefährdete Gebiete hinein und in-

nerhalb der Pufferzone ebenfalls ohne Ein-

schränkung. Haus- und Schlachtschweine in-

nerhalb gefährdeter Gebiete nur unter Aufla-

gen. 

 

8. Darf ich meine Sauen weiterhin besamen? 

 Der innerstaatliche Handel mit Schwei-

nesperma ist nicht reglementiert. Innerge-

meinschaftlich ist die Verbringung von Samen 

von Ebern aus Betrieben in Restriktionszonen 

verboten. Ausnahmen sind hier möglich und 

mit der zuständigen Behörde abzustimmen.  

 Ein Besamungsverbot gilt, wenn die ASP in ei-

nem Betrieb festgestellt wurde. Ausnahmen 

sind auch hier möglich. 

 

9. Dürfen die Ferkel noch zum Mäster verbracht 

werden? 

 siehe Frage 7 

 

10. Was passiert mit der Gülle und wie kann sie 

verwertet werden? 

 Im Falle des Verdachtes auf ASP oder einem 

Ausbruch der ASP in einem schweinehalten-

den Betrieb dürfen u.a. Dung, flüssige Stallab-

gänge und Einstreu nicht aus dem Betrieb ver-

bracht werden. Die zuständige Behörde kann 

Ausnahmegenehmigungen erteilen, wenn 

eine Desinfektion des Materials entsprechend 

den Vorgaben des Anhangs II Nr. 3 der Richtli-

nie 2002/60 erfolgt ist. 

 Für den rein innerdeutschen Umgang (Aus-

bringen, Einbringen in Biogasanlage, Handel) 

mit Gülle aus Betrieben innerhalb der Restrik-

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00014697/Checkliste-ASP-2018-07-20.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00014697/Checkliste-ASP-2018-07-20.pdf
https://risikoampel.uni-vechta.de/
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tionszonen (Nicht-Ausbruch- und Verdachts-

betriebe!) gibt es keine Vorgaben in der 

Schweinepestverordnung. Somit gilt für das 

Verbringen und den Umgang mit dieser Gülle 

nur das Tierische Nebenprodukterecht. Gülle 

darf unverarbeitet auf Flächen ausgebracht o-

der in zur Schweinehaltung gehörende Biogas-

anlagen eingebracht werden, solange die zu-

ständige Behörde nicht davon ausgeht, dass 

sie eine Gefahr der Verbreitung einer schwe-

ren übertragbaren Krankheit birgt. 

 Gülle aus schweinehaltenden Betrieben inner-

halb des gefährdeten Gebietes darf innerge-

meinschaftlich nicht verbracht oder ausge-

führt werden. Dies gilt bei diesen Betrieben 

für alle tierischen Nebenprodukte und deren 

Folgeprodukte, die von Schweinen stammen. 

Ausnahmen können von der zuständigen Be-

hörde genehmigt werden, wenn eine Behand-

lung des Materials mit entsprechenden Verar-

beitungsmethoden (Verarbeitungsmethode 1 

– 5 oder 7 des Kapitel III Anhang IV VO (EU) Nr. 

142/2011) erfolgt ist. (Quelle: Rahmenplan Afrika-

nische Schweinepest) 

 

11. Darf Futter, das in Restriktionsgebieten pro-

duziert wurde, weiter verwendet werden? 

Gras, Heu und Stroh, das im gefährdeten Gebiet 

gewonnen worden ist, darf nicht zur Verfütterung 

an oder als Einstreu oder Beschäftigungsmaterial 

für Schweine verwendet werden. Das gilt nicht für 

Gras, Heu und Stroh, das früher als sechs Monate 

vor der Festlegung des gefährdeten Gebietes ge-

wonnen worden ist, vor der Verwendung mindes-

tens für sechs Monate vor Wildschweinen sicher 

geschützt gelagert oder für mindestens 30 Minu-

ten einer Hitzebehandlung bei mindestens 70° C 

unterzogen wurde. 

 

12. Welche Maßnahmen gelten für Rinderbe-

triebe (Weidehaltung, Futterbergung, Tier-

transporte) / Was gilt für die Beratung / 

Milchleistungsprüfung der Rinderbetriebe? 

 Fahrzeugverkehr in und aus dem Kerngebiet 

ist nur den vom Veterinär- und Lebensmittel-

überwachung (VLÜV) des Landkreises benann-

ten Personen gestattet. Anlieger sind von die-

ser Regelung ausgenommen. 

 Das Verbot der Nutzung landwirtschaftlicher 

Nutzflächen gilt auch für Rinderhalter.  

 

13. Durchfahrregelung für Zuchtschweine in 

Bioosicherheitsfahrzeugen durch Sperr- 

und Beobachtungsgebiet bzw. Pufferzone / 

Fragen zur Genehmigung von „Spermazwi-

schenstationen“ zur Auslieferung von 

Sperma, um den Betrieb nicht anfahren zu 

müssen / Auslieferung von Sperma für KB-

Stationen, die in einer der betroffenen Zo-

nen liegt. 

 Sperma, Eizellen und Embryonen von 

Schweinen dürfen zum Zwecke desinnerge-

meinschaftlichen Handels aus dem gefähr-

deten Gebiet nicht verbracht werden. 

 Fahrzeugverkehr in und aus dem Kerngebiet 

ist nur den vom VLÜA des Landkreises be-

nannten Personen gestattet. Anlieger sind 

von dieser Regelung ausgenommen. 
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Literaturliste (Links) 

Neuauflage: Rahmenplan Afrikanische Schweine-

pest ASP  (StMUV Bayern) 

§ 15 TierGesG  1, 2, 5 und 6 „Grundsatz der Ent-

schädigung“  

Aufwendungs- und Schadensersatzansprüche aus 

§ 6 Abs. 8 TierGesG aufgrund von Bewirt-schaf-

tungsbeschränkungen und Anordnungen Jagd-

schneisen anzulegen  

Auffangtatbestand § 39a TierGesG : 

Schweinepestverordnung § 14d, Abs. 2a Satz 1 

und Abs. 2b 

Portal Niedersachsen „Fragen und Antworten“  

 

 

 

 

Für die Richtigkeit der zitierten Informationen 

übernimmt der Bundesverband keine Gewähr. 

Gültigkeit haben ausschließlich die gesetzlichen 

Originaltexte der EU und des Bundes 
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